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 Veröffentlicht am 01.07.1987

Norm

FamLAG §26 Abs2

Rechtssatz

Durch die Zuweisung der abgabenrechtlichen Haftung an den Arbeitgeber wird sein Recht auf Rückforderung der

irrtümlich geleisteten Familienbeihilfe nicht ausgeschlossen. Dieser Anspruch des Arbeitgebers gegen den

Arbeitnehmer ist aber im Gegensatz zum verwaltungsrechtlichen Ersatzanspruch ein auf die §§ 1431 8 ABGB

gestützter privatrechtlicher Bereicherungsanspruch.
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